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AMT DER NIEDERtJSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIR.KTION 
1014 Wien. Herrengasse 11-13 Parteienverkehr Dienstag 8-12 Uhr 

und 16-19 Uhr 

-, Amt der Nieder6stem!Jchlschen Landesregierung. 10141 

An das 
Bundesministerium fUr 
soziale Verwaltung· 

Stubenring 1 
1010 Wien , 
LAD-VD-9301/81 

Beilagen 

_I 

i CefrifH GE,SETZENTWUl i:� 
! Zl. .. __ ._._._...z.z. ...... � .. -GEl19 -3 

Da·fum'. r� <:; r,: r� ; ", 'Z _'''' '' ,,-,LI . k,>-\JJ 

Verle;!t.. 1983 -Ö9� ) 2 i'JV 
Bei Antwort bitte Kennzeichen angeben -CJh� 

Bezug 
30.405/51-V/1/1983 

Betrifft 

Bearbeiter (0 22 2) 63 57 11 Durchwahl Datum 
Dr. GrUnner 2152 3 1. Aug. 1983 

EntwUrfe von Bundesgesetzen, mit denen das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Wohnungsbeihilfenge
setz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz, das SonderunterstUt
zungsgesetz, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Heeres
versorgungsgesetz, das OpferfUrsorgegesetz und das Bundesgesetz 
Uber die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 
geändert werden; Stellungnahme 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen die 

im Betreff angefUhrten GesetzesentwUrfe grundsätzlich keine 

Bedenken bestehen, doch sollten die durch die Streichung der 

Wobnungsbeihilfe frei werdenden Gelder eher der Wobnbauförderung 

zufließen. 

Zu den vorgesehenen Änderungen des ASVG, GSVG und B-SVG wird je

doch bemerkt, daß die Verbindungsstelle der Bundesländer und der 

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger das 

Bundesministerium fUr soziale Verwaltung vor einiger Zeit bereits 

ersucht haben, anläßlich der Vorbereitung von Novellen zu diesen 

Gesetzen eine Ausweitung des gesetzlichen RentenUberganges
, 

an den 

FUrsorgeträger fUr die Zeit der psychiatrischen AuBenpfleg� vor

zusehen .• Es wird daher ersucht, § 324 Abs. 3 ASVG, § 173 Abs. 3 

B-SVG und § 185 Abs. 3 GSVG schon im Zuge dieser Novellen derart 

zu erweitern, daß die psychiatrische Außenpflege ausdrUc�lieh 

miteinbezogen wird. 

25/SN-11/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



/ 

- 2 -

Dem Prlisidium !des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 
dleser Stellurtgnahme Ubermittelt. 

. 

i \� 

N� Landesregierung 
Ludwlg 

Landeshauptmann 
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LAD�VD-9301/e1 
1. An das Präsidium 'des Nationalrates (25-facb) 
2. an alle vom Lande Nlederasterrelch entsendeten Mitglieder 

des BunCtesratea 

3. an alle Ämter aer Landesregierungffn 

(zu Handen des Herrn Landes8mtsdirektors) • I 

4. an die Verblndungsstelle der Bundesländer 
, 

tur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 

der A��tl�g 

1J�,..e4l' 

NÖ Landesregle�1 
Ludwig 

Landeshauptmama 

• 
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